
STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

9. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen gem. 
Art. 52 Abs. 3 GO 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 1-0241/ tr Erstelldatum 05.01.2021 

Verfasser Trnka, Sophie Zuständiges Amt Amt 1 

Sachgebiet 10 Allgemeine Verwaltung Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Kenntnisnahme 26.01.2021 Ö 

 
Entsprechend den Bestimmungen des Art. 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern und des § 25 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Stadtrat werden nachfol-
gende Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sitzungen vom 23.06.2020 und 
15.12.2020 bekannt gegeben: 
 
 
Nichtöffentlichen Sitzung vom 23.06.2020 
 
TOP 2 Vorkaufsrechtsanfrage für das Grundstück Fl.Nr. 886, Gemarkung 

Fürstenfeldbruck, Hubertusstraße 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Die Verpflichtungserklärung der Käufer wird angenommen und das Vorkaufsrecht wird 
nicht ausgeübt. Es wird ein Negativzeugnis für die Vorkaufsrechtsanfrage vom 11.02.2020 
für das Grundstück Fl.Nr. 886, Gemarkung Fürstenfeldbruck, Hubertusstraße, ausgestellt. 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die notwendigen Rechtshandlungen 
vorzunehmen. 
 
 
Nichtöffentlichen Sitzung vom 15.12.2020 
 
TOP 3 Vorkaufsrechtsanfrage für das Grundstück Fl.Nr. 178, Gemarkung 

Fürstenfeldbruck, Pucher Straße 8 
 
 
 
 



Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, das Vorkaufsrecht für das Grundstück Fl.Nr. 178, Gemar-kung 
Fürstenfeldbruck, Pucher Straße 8 wird nicht ausgeübt. Die Verwaltung wird beauftragt, 
ein Negativzeugnis auszustellen. 
 
TOP 2 Hort Cerveteristraße 6b - Vergabe Photovoltaikanlage 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt mit den Stadtwerken Fürstenfeldbruck einen Ver-

trag über die Pacht einer PV-Anlage zum Zwecke der Stromerzeugung zu den 
Konditionen des Angebots zu vereinbaren. 
 

2. Der Oberbürgermeister oder dessen Stellvertreterin bzw. dessen Stellvertreter 
wird unter Bezugnahme auf den Sachvortrag beauftragt, alle zum Vollzug des 
Rechtsgeschäftes erforderlichen Rechtshandlungen vorzunehmen und alle da-
mit verbundenen Erklärungen abzugeben. 
 

 


